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Sehr geehrte Mandanten,

an dieser Stelle mal wieder der Hinweis, über welche Kleinigkeiten man

im Steuerrecht so alles streiten kann. Hintergrund ist die Regelung,

nach der Sachbezüge steuer- und sozialversicherungsfrei sind, wenn sie

44 Euro nicht übersteigen. Soweit so gut.

In einem vor dem FG Baden-Württemberg (Az: 10 K 2128/14) entschie-

denen Sachverhalt hatte der Chef seinen Arbeitnehmern bei einem

bestimmten Wohlverhalten Prämien im Wert von bis zu 44 Euro

im Monat versprochen. Diese Prämien konnten die Mitarbeiter dann

direkt bei einem Versandhandel bestellen. Die Rechnung für die Prä-

mien und die Versandkosten ging direkt an den Chef.

Zwar wurde dabei pingelig darauf geachtet, dass eine Prämie niemals

mehr als 44 Euro kostete, jedoch wurden dabei die Versandkosten

außer Acht gelassen. Daher die Entscheidung des FG: Die Versand-

und Handlingkosten sind in die Bewertung der Sachbezüge und in die

Berechnung der Freigrenze von 44 Euro mit einzubeziehen. Die Folge:

Zahlreiche Prämien wurden steuer- und sozialversicherungspflichtig.

Ob diese kleinliche Auslegung der 44-Euro-Freigrenze jedoch tatsäch-

lich Bestand haben wird, bleibt zunächst abzuwarten. Zwar hat das

erstinstanzliche FG die Revision nicht zugelassen, jedoch hat der Bun-

desfinanzhof auf die Nichtzulassungsbeschwerde hin die Revision (Az:

VI R 32/16) erlaubt. Betroffene sollten sich daher an das Musterverfah-

ren anhängen. Der Rest achte tunlichst darauf, dass auch mit Neben-

kosten die Freigrenze nicht gerissen wird und hoffe, dass der Bundesfi-

nanzhof solchen Kleinigkeiten ein Ende bereitet...

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Norbert Hönisch, Jörg Ruben und Axel Klingner

Steuerberater
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.2.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.2. für den Eingang der 

Zahlung.

15.2.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 20.2. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Februar 2017

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Februar 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 24.2.2017.

Erstattete Krankenversicherungsbeiträge: Mindern 
Sonderausgabenabzug

Erstattete Beiträge zur Basiskranken- und Pflegeversicherung sind 

mit den in demselben Veranlagungsjahr gezahlten Beiträgen zu ver-

rechnen. Es kommt dabei nicht darauf an, ob und in welcher Höhe der 

Steuerpflichtige die erstatteten Beiträge im Jahr ihrer Zahlung steuer-

lich abziehen konnte, wie der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden hat.

Im Urteilsfall hatte die private Krankenversicherung dem Kläger im 

Jahr 2010 einen Teil seiner 2009 für sich und seine Familienmitglieder 

gezahlten Beiträge für die Basiskranken- und Pflegeversicherung er-

stattet. Diese Beiträge hatte der Kläger im Jahr 2009 lediglich in einem 

nur begrenzten Umfang steuerlich geltend machen können. Erst seit 

dem Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung sind ab 2010 die 

Beiträge zur Basiskranken- und Pflegeversicherung gemäß § 10 Absatz 

1 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes in voller Höhe als Sonderausga-

ben abziehbar.

Nach ständiger Rechtsprechung sind erstattete Sonderausgaben, zu 

denen unter anderem Krankenversicherungsbeiträge gehören, mit den 

in diesem Jahr gezahlten gleichartigen Sonderausgaben zu verrechnen. 

Daher minderte das Finanzamt im Streitfall die abziehbaren Sonder-

ausgaben des Klägers. Hiermit war dieser nicht einverstanden. Seine 

Klage vor dem Niedersächsischen Finanzgericht hatte Erfolg (Urteil 

vom 18.12.2013, 4 K 139/13). In Parallelfällen gaben andere Finanzge-

richte hingegen der Finanzverwaltung Recht.

Der BFH wies im Streitfall auf Revision des Finanzamtes die Klage ab. 

Die Beitragsverrechnung sei auch dann vorzunehmen, wenn die erstat-

teten Beiträge im Jahr ihrer Zahlung nur beschränkt abziehbar waren. 

An der Verrechnung von erstatteten mit gezahlten Sonderausgaben 

habe sich durch das Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung 

nichts geändert. Für die Gleichartigkeit der Sonderausgaben als Ver-

rechnungsvoraussetzung seien die steuerlichen Auswirkungen nicht zu 

berücksichtigen. Die Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen 

führe auch dann zu keinem anderen Ergebnis, wenn aufgrund der Neu-

regelung die Sonderausgaben nicht mehr beschränkt, sondern unbe-

schränkt abziehbar sind.

Die 2010 vorgenommene Verrechnung stehe schließlich nicht im Wi-

derspruch zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, nach 

der ab dem Jahr 2010 die Kranken- und Pflegeversicherungskosten 

steuerlich zu berücksichtigen sind, soweit sie den verfassungsrechtlich 

gebotenen Basisschutz gewährleisten. Denn dies gelte nur für die Auf-

wendungen, durch die der Steuerpflichtige tatsächlich wirtschaftlich 

endgültig belastet wird. Zwar führten die Beitragszahlungen zu einer 

wirtschaftlichen Belastung. Diese entfalle aber im Umfang der gleich-

artigen Beitragsrückerstattungen.

Ebenso hat der BFH eigenen Angaben zufolge in zwei Parallelfällen mit 

Urteilen vom 06.07.2016 (X R 22/14) und vom 03.08.2016 (X R 35/15) 

entschieden.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 06.07.2016, X R 6/14
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Rentenversicherungen: Beiträge nicht als  
vorweggenommene Werbungskosten abziehbar

Es besteht kein Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Nichtabzieh-

barkeit von Beiträgen zu Rentenversicherungen als vorweggenomme-

ne Werbungskosten. Dies stellen  die obersten Finanzbehörden der 

Länder in einer Allgemeinverfügung vom 16.12.2016 klar. Sie verwei-

sen auf die §§ 367 Absatz 2b und 172 Absatz 3 der Abgabenordnung 

und die Nichtannahmebeschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 

14.06.2016 (2 BvR 290/10 und 2 BvR 323/10) und vom 13.07.2016 (2 

BvR 288/10 und 2 BvR 289/10).

Nach der Allgemeinverfügung werden am 16.12.2016 anhängige und 

zulässige Einsprüche gegen Festsetzungen der Einkommensteuer für 

Veranlagungszeiträume ab 2005 zurückgewiesen, soweit mit den Ein-

sprüchen geltend gemacht wird, die Nichtabziehbarkeit von Beiträgen 

zu Rentenversicherungen als vorweggenommene Werbungskosten bei 

den Einkünften im Sinne des § 22 Nr. 1 Satz 3a Einkommensteuerge-

setz verstoße gegen das Grundgesetz. Entsprechendes gelte für am 

16.12.2016 anhängige, außerhalb eines Einspruchs- oder Klageverfah-

rens gestellte und zulässige Anträge auf Aufhebung oder Änderung ei-

ner Einkommensteuerfestsetzung für einen Veranlagungszeitraum ab 

2005, heißt es in der Allgemeinverfügung weiter.

Gegen die Allgemeinverfügung können die von ihr betroffenen Steuer-

pflichtigen Klage erheben. Ein Einspruch sei insoweit ausgeschlossen, 

betonen die obersten Finanzbehörden der Länder. Die Frist für die Er-

hebung der Klage betrage ein Jahr.

Bundesfinanzministerium, PM vom 16.12.2016 zu Allgemeinverfügung 

der obersten Finanzbehörden der Länder vom 16.12.2016

Selbst getragene Krankheitskosten zur Erlangung von 
Beitragsrückerstattungen sind keine Sonderausgaben

Das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg hat einem Kläger die An-

erkennung selbst getragener Krankheitskosten als Sonderausgaben 

verwehrt.

Der privat versicherte Kläger hatte einen Teil seiner Krankheitskosten 

selbst bezahlt, um von seiner Versicherung eine Beitragsrückerstat-

tung zu erhalten. In seiner Einkommensteuererklärung 2013 mach-

te der Kläger neben seinen Krankenversicherungsbeiträgen auch die 

selbst getragenen Krankheitskosten als Sonderausgaben geltend. Das 

Finanzamt kürzte die Versicherungsbeiträge um die erhaltenen Erstat-

tungen, ohne die selbst getragenen Krankheitskosten als Sonderausga-

ben zu berücksichtigen.

Das FG bestätigte die Rechtsauffassung des Finanzamts. Selbst getra-

gene Krankheitskosten seien nach der Konzeption des Einkommen-

steuergesetzes den außergewöhnlichen Belastungen und nicht den 

Sonderausgaben zuzuordnen. Die vom Kläger begehrte Verrechnung 

seiner Beitragsrückerstattungen mit seinen selbst getragenen Krank-

heitskosten hätte zur Folge, dass Krankheitskosten letztlich als Son-

derausgaben abgezogen werden würden. Dies widerspreche sowohl 

dem Wortlaut des § 10 Absatz 1 Nr. 3 Einkommensteuergesetz (EStG – 

„Beiträge“) als auch der Grundentscheidung des Gesetzgebers, Krank-

heitskosten lediglich im Rahmen des § 33 EStG als außergewöhnli-

che Belastungen zu berücksichtigten. Eine Berücksichtigung der vom 

Kläger selbst getragenen Krankheitskosten war laut FG nicht möglich, 

weil seine zumutbare Eigenbelastung nicht überschritten war.

Gegen das Urteil ist Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt worden 

(X R 3/16).

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 25.01.2016, 6 K 

864/15, nicht rechtskräftig

Erklärte, aber nicht elektronisch übermittelte Rente: 
Nichtberücksichtigung nicht offenbar unrichtig

Das Finanzamt darf eine Einkommensteuerfestsetzung nicht wegen 

einer offenbaren Unrichtigkeit gemäß § 129 Abgabenordnung (AO) 

erhöhen, wenn es bei der Bearbeitung der Erklärung lediglich elekt-

ronisch übermittelte Rentendaten berücksichtigt, aber eine erklärte 

weitere Rente, zu der keine elektronisch übermittelte Daten vorliegen, 

außer Ansatz gelassen hat. Dies stellt das FG Münster klar.

Die Klägerin, die im öffentlichen Dienst beschäftigt war, trat im Streit-

jahr 2011 in den Ruhestand. Danach bezog sie eine Altersrente aus der 

gesetzlichen Rentenversicherung und daneben – deutlich niedrigere – 

Zusatzleistungen aus einem Altersvorsorgevertrag bei der VBL Pflicht-

versicherung. Beide Renten gab sie in der Anlage R der Einkommen-

steuererklärung an. Da dem Finanzamt zum Zeitpunkt der Bearbeitung 
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der Steuererklärung lediglich elektronisch übermittelte Daten der Zu-

satzrente, nicht aber der gesetzlichen Rente vorlagen, erfasste es die 

gesetzliche Rente im ursprünglichen Einkommensteuerbescheid nicht. 

Nach Eintritt der Bestandskraft änderte es die Steuerfestsetzung, in-

dem es nunmehr die Rentenbezüge der Klägerin in zutreffender Höhe 

ansetzte. Die Beteiligten stritten darüber, ob hierfür eine Änderungs-

vorschrift eingreift. 

Das FG gab der Klage in vollem Umfang statt. Die Voraussetzungen der 

einzig in Betracht kommenden Änderungsnorm des § 129 Abgaben-

ordnung lägen nicht vor, weil dem Finanzamt bei Erlass des ursprüngli-

chen Einkommensteuerbescheids keine offenbare Unrichtigkeit unter-

laufen sei. Im Streitfall habe ein konkreter Anlass zur Überprüfung der 

elektronisch übermittelten Daten bestanden, weil die Klägerin auf der 

Rückseite der Anlage R die Eintragungen zur Zusatzrente in der Spalte 

„2. Rente“ vorgenommen habe. Für den Sachbearbeiter hätte es da-

her nahe gelegen, auf die Vorderseite der Anlage R zu blättern, auf der 

unter „1. Rente“ die gesetzliche Rente eingetragen war. Hierauf habe 

er allerdings bewusst verzichtet und sich lediglich auf die elektronisch 

übermittelten Daten verlassen. Auch angesichts der Tatsache, dass der 

Sachbearbeiter die erklärten Vorsorgeaufwendungen deutlich gekürzt 

hat, hätte sich die Frage aufgedrängt, warum jeweils deutlich höhere 

Werte angegeben wurden als elektronisch übermittelt. Diese unterlas-

sene Sachaufklärung lasse sich nicht mit einem bloßen mechanischen 

Versehen erklären.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 21.07.2016, 9 K 2342/15 E

Unbegleitete minderjährige Kontingentflüchtlinge: 
Geschwisterteil kann Anspruch auf (Pflege-)Kinder-
geld haben

Ein Pflegekindschaftsverhältnis zwischen Geschwistern kann auch 

dann bestehen, wenn die minderjährigen (Pflege-)Kinder sich in einem 

fremden Kulturkreis neu orientieren müssen und sich daher in einer 

persönlichen Ausnahmesituation befinden und zu den im Ausland, 

aber außerhalb ihres Herkunftslandes lebenden leiblichen Eltern nur 

unregelmäßigen telefonischen Kontakt haben. Dies stellt das Finanz-

gericht (FG) Niedersachsen im Zusammenhang mit der Frage klar, ob 

für Geschwister, die als so genannte unbegleitet minderjährige Kon-

tingentflüchtlinge in die Bundesrepublik eingereist sind, Anspruch auf 

(Pflege-)Kindergeld besteht.

Das für ein Pflegekindschaftsverhältnis zu einem älteren Geschwis-

terteil erforderliche familienähnliche Band sei auch dann auf län-

gere Dauer berechnet, wenn ungewiss sei, ob und wann es zu einer 

beabsichtigten Familienzusammenführung mit den leiblichen Eltern 

kommt, heißt es in dem Urteil weiter. Die Revision wurde zugelassen.

FG Niedersachsen, Urteil vom 28.09.2016, 3 K 142/16, nicht rechts-

kräftig

Denkmalgerechter Garagenneubau ist keine  
Aufwendung auf ein Denkmal

Die Kosten für den Neubau einer denkmalgerechten Garage stellen 

keine steuerbegünstigte Aufwendung dar, wenn das denkmalgeschütz-

te Wohnhaus bislang nicht über eine solche verfügte. Das hat das Ver-

waltungsgericht (VG) Berlin entschieden.

Die Kläger ist Eigentümer eines 1936 errichteten freistehenden Einfa-

milienhauses in einer als Gesamtanlage denkmalgeschützten Garten-

stadtsiedlung. 2011 führte er an seinem Wohnhaus Renovierungsar-

beiten in Abstimmung mit der unteren Denkmalbehörde durch. Dabei 

sah er von einem Anbau einer Garage direkt an das Wohnhaus wegen 

dagegen stehender Bedenken der unteren Denkmalbehörde ab, er-

richtete aber eine freistehende, dachbegrünte und seitlich mit Rank-

pflanzen versehene Garage. Seinen zur steuerlichen Berücksichtigung 

gestellten Antrag, auch die Kosten der Aufwendungen der Garagen-

errichtung und -begrünung als denkmalbedingte zusätzliche Aufwen-

dungen zu bescheinigen, lehnte das Landesdenkmalamt ab.

Das VG Berlin wies die hiergegen gerichtete Klage ab. Der Garagen-

neubau erfülle nicht die Voraussetzungen für eine steuerliche Be-

günstigung. Die jeweiligen Kosten müssten hierfür nach ihrer Art und 

ihrem Umfang zur Erhaltung des schützenswerten äußeren Erschei-

nungsbildes der Gebäudegruppe oder der Gesamtanlage erforderlich 

sein. Darunter fielen grundsätzlich nur Bestandsbauten. Der Zweck der 

Vorschrift liege nämlich darin, die Erhaltung und Modernisierung kul-

turhistorisch wertvoller Gebäude zu fördern. Anders sei dies allenfalls, 

wenn es sich bei einem Neubau nicht um ein selbstständiges Gebäude 

handele und eng mit einem Bestandsbaudenkmal verbunden sei. Dies 
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sei bei der neuen Garage des Klägers nicht der Fall, weil sie hinwegge-

dacht werden könne, ohne dass das Erscheinungsbild des Ensembles 

eine Beeinträchtigung erführe.

Verwaltungsgericht Berlin, Urteil vom 01.09.2016, VG 19 K 108.15, 

nicht rechtskräftig

Zweitwohnungssteuer für Mobilheime grundsätzlich 
zulässig

Es ist grundsätzlich zulässig, wenn eine Gemeinde für Mobilheime eine 

Zweitwohnungsteuer erhebt. Dies hat das Verwaltungsgericht (VG) 

Schleswig-Holstein in zwei Urteilen bestätigt.

Die betroffene Gemeinde erhebt aufgrund einer entsprechenden Sat-

zung eine Zweitwohnungssteuer für jede Zweitwohnung im Gemein-

degebiet, über die jemand zu Zwecken des persönlichen Lebensbedarfs 

verfügen kann. Auch die Kläger, die ein Mobilheim im Gemeindegebiet 

unterhalten, waren zur Zweitwohnungssteuer herangezogen worden. 

Sie hatten dagegen geklagt und zur Begründung im Wesentlichen gel-

tend gemacht, dass ihre prinzipiell beweglichen und nicht winterfes-

ten Mobilheime nicht als „Wohnung“ im Sinne der Satzung angesehen 

werden könnten.

Das VG hat die Klagen abgewiesen. Auf eine ganzjährige Nutzbarkeit 

komme es nicht an. Um als (Zweit)Wohnung qualifiziert zu werden, 

reiche im Übrigen ein abgeschlossener Raum mit Sanitäreinrichtungen 

und Kochgelegenheit aus. Diese Anforderungen erfüllten die Mobilhei-

me der Kläger.

Gegen die Urteile kann binnen eines Monats nach Zustellung ein An-

trag auf Zulassung der Berufung beim OVG gestellt werden.

Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein, Urteile vom 11.10.2016, 2 A 

186/15 und 2 A 179/14

Erneuerung Einbauküche: Aufwendungen nicht sofort 
abziehbar

Die Aufwendungen für die komplette Erneuerung einer Einbauküche 

(Spüle, Herd, Einbaumöbel und Elektrogeräte) in einem vermieteten 

Immobilienobjekt sind nicht sofort als Werbungskosten bei den Ein-

künften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar. Wie der Bundes-

finanzhof (BFH) entschieden hat, müssen sie vielmehr über einen Zeit-

raum von zehn Jahren im Wege der Absetzungen für Abnutzung (AfA) 

abgeschrieben werden.

Im Streitfall hatte der Kläger Einbauküchen in mehreren ihm gehö-

renden Mietobjekten entfernt und durch neue ersetzt. Er vertrat die 

Auffassung, dass die hierfür entstandenen Aufwendungen als so ge-

nannter Erhaltungsaufwand sofort abziehbar seien. Das Finanzamt 

ließ lediglich die Kosten für den Einbau von Herd und Spüle sowie für 

solche Elektrogeräte, deren Gesamtkosten die Betragsgrenze für ge-

ringwertige Wirtschaftsgüter (410 Euro) nicht überstiegen, zum sofor-

tigen Abzug zu; die Aufwendungen für die Einbaumöbel verteilte es auf 

die voraussichtliche Nutzungsdauer von zehn Jahren. Das Finanzge-

richt wies die hiergegen gerichtete Klage ab.

Der BFH bestätigte die Klageabweisung unter Aufgabe seiner bishe-

rigen Rechtsprechung. Die Neubeurteilung beruhe maßgeblich auf 

einem geänderten Verständnis zum Begriff der wesentlichen Bestand-

teile bei Wohngebäuden. Hierzu gehörten die Gegenstände, ohne die 

das Wohngebäude „unfertig“ ist. Der BFH habe bislang die Auffassung 

vertreten, dass die in einer Einbauküche verbaute Spüle als Gebäude-

bestandteil anzusehen ist und dass dies nach Maßgabe regional ge-

gebenenfalls unterschiedlicher Verkehrsauffassung auch für den Kü-

chenherd gilt. Danach seien Aufwendungen für die Erneuerung dieser 

Gegenstände als Erhaltungsaufwand sofort abziehbar gewesen.

Demgegenüber gehe der BFH nunmehr davon aus, dass Spüle und 

Kochherd keine unselbstständigen Gebäudebestandteile mehr sind. Er 

begründet dies mit der geänderten Ausstattungspraxis. Danach seien 

die einzelnen Elemente einer Einbauküche ein eigenständiges und zu-

dem einheitliches Wirtschaftsgut mit einer Nutzungsdauer von zehn 

Jahren. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten seien daher nur im 

Wege der AfA steuerlich zu berücksichtigen. 

Bundesfinanzhof, Urteil vom 03.08.2016, IX R 14/15
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Bausparvertrag: Zuteilungsreife begründet kein  
Kündigungsrecht der Bausparkasse

Bei Zuteilungsreife des Bausparvertrages steht der Bausparkasse kein 

gesetzliches Kündigungsrecht zu. Dies betont das Oberlandesgericht 

(OLG) Karlsruhe. Die Kündigung eines Bausparvertrages durch die Bau-

sparkasse hat es für unwirksam erklärt.

Geklagt hatte ein Ehepaar, das bereits 1991 einen Bausparvertrag über 

eine Bausparsumme von 23.000 DM abgeschlossen hatte. Der Bau-

sparvertrag war seit 2002 zuteilungsreif, die Kläger riefen das Darlehen 

aber nicht ab. Das Bausparguthaben wird nach den vertraglichen Ver-

einbarungen mit 2,5 Prozent verzinst. Im Jahr 2015 hatte die Bauspar-

kasse den Vertrag gekündigt. Gegen diese Kündigung wandten sich die 

Kläger, die den Vertrag fortsetzen wollen.

Bereits das Landgericht Karlsruhe hatte den Klägern Recht gegeben. 

Die Berufung der Bausparkasse gegen dieses Urteil blieb vor dem OLG 

Karlsruhe erfolglos. Anders als bei vollständiger Ansparung der Bau-

sparsumme stehe der Bausparkasse im vorliegenden Fall kein gesetz-

liches Kündigungsrecht zu. Insbesondere lägen die Voraussetzungen 

des § 489 Absatz 1 Nr. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) nicht vor, da 

die Bausparkasse – in der Ansparphase rechtlich in der Rolle der Dar-

lehensnehmerin – das Darlehen nicht „vollständig empfangen“ habe. 

Vollständig empfangen habe die Bausparkasse das Darlehen, wenn die 

Bausparsumme erreicht, nicht aber bereits, wenn der Bausparvertrag 

zuteilungsreif sei.

Eine entsprechende Anwendung des § 489 Absatz 1 Nr. 2 BGB sei im 

Hinblick auf die Besonderheiten des Bauspargeschäftes abzulehnen. 

Die Bausparkasse sei nicht schutzlos. Sie könne ihren Anspruch auf 

weitere Besparung des Vertrages bis zum Erreichen der Bausparsumme 

durchsetzen. Kommt der Bausparer dieser Verpflichtung nicht nach, so 

bestehe nach den vertraglichen Vereinbarungen ein Kündigungsrecht.

Das OLG Karlsruhe hat sich mit dieser Entscheidung der Ansicht des 

OLG Stuttgart (Urteil vom 30.03.2016, 9 U 171/15) angeschlossen. Da 

die Frage des Kündigungsrechts von Bausparkassen bei nicht vollstän-

dig angesparter Bausparsumme von den Obergerichten unterschied-

lich beantwortet wird, hat es die Revision zugelassen.

Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 08.11.2016, 17 U 185/15

Widerrufsinformation bei Immobiliardarlehens- 
vertrag: Sparkasse muss für Anlaufen der Widerrufs-
frist von ihr gestellte Bedingungen erfüllen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat darüber entschieden, unter welchen 

Voraussetzungen der Darlehensgeber einen Verbraucher als Darle-

hensnehmer klar und verständlich über den Beginn der Widerrufsfrist 

informiert. Er stellt klar, dass der Darlehensgeber (hier: eine Sparkasse) 

sämtliche Bedingungen erfüllen muss, von denen er selbst das Anlau-

fen der Widerrufsfrist abhängig gemacht hat. 

Die Kläger schlossen als Verbraucher im August 2010 mit der be-

klagten Sparkasse einen Immobiliardarlehensvertrag über endfällig 

273.000 Euro mit einer Laufzeit bis zum 30.11.2026. Sie schrieben für 

zehn Jahre eine Verzinsung in Höhe von 3,95 Prozent p.a. fest. Den ef-

fektiven Jahreszins gab die Beklagte mit 3,78 Prozent p.a. an. Sie er-

teilte unter Nr. 14 des Darlehensvertrags eine Widerrufsinformation, 

die unter anderem folgenden Satz enthielt: „Die Frist [gemeint: die 

Widerrufsfrist] beginnt nach Abschluss des Vertrags, aber erst, nach-

dem der Darlehensnehmer alle Pflichtangaben nach § 492 Absatz 2 

BGB (zum Beispiel Angabe des effektiven Jahreszinses, Angaben zum 

einzuhaltenden Verfahren bei der Kündigung des Vertrags, Angabe der 

für die Sparkasse zuständigen Aufsichtsbehörde) erhalten hat“. Als Si-

cherheit bestellten die Kläger eine Grundschuld. Die Beklagte stellte 

den Klägern die Darlehensvaluta zur Verfügung. Mit Schreiben vom 

29.08.2013 widerriefen die Kläger ihre auf Abschluss des Darlehens-

vertrags gerichtete Willenserklärung. 

Ihre Klage auf Feststellung, dass sie der Beklagten „aus dem widerru-

fenen Darlehensvertrag“ lediglich 265.737,99 Euro abzüglich Zinsen in 

Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 32.778,30 

Euro seit dem 30.09.2013 schulden, und auf Leistung vorgerichtlicher 

Rechtsanwaltskosten hat das Landgericht abgewiesen. Die dagegen 

gerichtete Berufung hat das Berufungsgericht zurückgewiesen. 

Der BGH hat auf die Revision der Kläger das Berufungsurteil aufgeho-

ben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen. In Über-

einstimmung mit dem BGH-Urteil vom 23.02.2016 (XI ZR 101/15), das 

dasselbe Formular des Deutschen Sparkassenverlags betraf, habe das 

Berufungsgericht geurteilt, die äußere Gestaltung der Widerrufsinfor-

mation habe den gesetzlichen Anforderungen genügt. Im Ergebnis zu 

Allgemeine 
Informationen
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Recht sei es weiter davon ausgegangen, die Widerrufsinformation sei 

inhaltlich klar und verständlich gewesen. Die Wendung, die Wider-

rufsfrist beginne „nach Abschluss des Vertrags, aber erst, nachdem 

der Darlehensnehmer alle Pflichtangaben nach § 492 Absatz 2 BGB 

erhalten hat“, habe für sich klar und verständlich über den Beginn 

der Widerrufsfrist informiert. Die von der Beklagten zur Erläuterung 

des Verweises auf § 492 Absatz 2 BGB in einem Klammerzusatz an-

gefügten Beispiele hätten zwar nicht den gesetzlichen Vorgaben ent-

sprochen, weil sie mit den Angaben zum einzuhaltenden Verfahren 

bei der Kündigung des Vertrags und der für die Sparkasse zuständigen 

Aufsichtsbehörde „Pflichtangaben“ benannten, die für den Immobili-

ardarlehensvertrag der Kläger nicht einschlägig waren. In der Angabe 

dieser beiden zusätzlichen Pflichtangaben habe indessen das von den 

Klägern angenommene vertragliche Angebot der Beklagten gelegen, 

das Anlaufen der Widerrufsfrist von der zusätzlichen Erteilung dieser 

beiden Angaben im Immobiliardarlehensvertrag abhängig zu machen.

Das Berufungsurteil hatte laut BGH gleichwohl keinen Bestand, weil 

die Beklagte im Immobiliardarlehensvertrag keine Angaben zu der für 

sie zuständigen Aufsichtsbehörde gemacht und damit nicht sämtliche 

Bedingungen erfüllt hat, von denen sie selbst das Anlaufen der Wider-

rufsfrist abhängig gemacht hat. Das Berufungsgericht müsse nun der 

Frage nachgehen, ob sich die Kläger im Zusammenhang mit der Aus-

übung des Widerrufsrechts rechtmissbräuchlich verhalten haben und 

welche Rechtsfolgen ihr Widerruf – seine Wirksamkeit unterstellt – hat. 

Bundesgerichtshof, Urteil vom 22.11.2016, XI ZR 434/15

Investmentsteuergesetz: FG Düsseldorf billigt  
Nachweisanforderungen der Finanzverwaltung

Das FG Düsseldorf hat zur Frage des Nachweises der Einkünfte bei sog. 

„intransparenten“ Auslandsfonds Stellung genommen. Hintergrund 

des Rechtsstreits ist die seit 2004 für (inländische und ausländische) 

Investmentanteile geltende Regelung zur Besteuerung bei fehlender 

Bekanntmachung (§ 6 des Investmentsteuergesetzes). Sie sieht eine 

pauschale Ermittlung der Erträge vor.

Die Kläger des Verfahrens erzielten in den Streitjahren 2004 bis 2008 

u. a. Erträge aus Anteilen an sog. intransparenten („schwarzen“) aus-

ländischen Investmentfonds, welche in einem belgischen Bankdepot 

gehalten wurden. Die Kläger erklärten diese – nicht veröffentlichten 

– Fondserträge im Schätzungswege. Das Finanzamt folgte dem nicht 

und nahm stattdessen eine Ermittlung nach der vorgenannten Be-

stimmung des Investmentsteuergesetzes vor. Die Kläger machten gel-

tend, dass die Regelung europarechtswidrig sei. Zum Nachweis ihrer 

Einkünfte legten sie die Jahresberichte und -abschlüsse der Fonds vor.

Das Finanzgericht Düsseldorf hatte die Frage der Europarechtskonfor-

mität der pauschalen Besteuerung von Erträgen aus sog. „intranspa-

renten“ Investmentfonds dem Gerichtshof der Europäischen Union zur 

Vorabentscheidung vorgelegt. Dieser hat mit Urteil vom 9. Oktober 

2014 (Rs. C-326/12) entschieden, dass die Regelung des Investment-

steuergesetzes europarechtskonform so zu verstehen sei, dass es dem 

Steuerpflichtigen auch bei „intransparenten“ Fonds im Ausland mög-

lich sein müsse, Unterlagen und Informationen beizubringen, um den 

Nachweis über die tatsächliche Höhe seiner Einkünfte auf andere Wei-

se zu führen.

Das Finanzgericht Düsseldorf hat die Klage nunmehr unter Berück-

sichtigung dieser Vorabentscheidung abgewiesen. Es fehle an den im 

Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 23. Mai 2016 

als „Mindestanforderungen“ bezeichneten Angaben. So läge insbe-

sondere weder die Bescheinigung einer der dort genannten Personen 

oder Institutionen (z. B. Steuerberater) darüber vor, dass die Besteue-

rungsgrundlagen nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermit-

telt wurden, noch ein zum jeweiligen Geschäftsjahresende gültiger 

Verkaufsprospekt. Die von den Klägern vorgelegten Jahresberichte 

und -abschlüsse genügten nicht, um das Finanzamt in die Lage zu ver-

setzen, eine klare und genaue Prüfung vorzunehmen und die Steuer 

auf die fraglichen Erträge individuell zu bemessen. Die Berechnung der 

Kläger sei zwar nachvollziehbar und erschiene als Schätzungsgrund-

lage grundsätzlich durchaus geeignet. Der Bundesfinanzhof habe die 

Möglichkeit einer Schätzung bei unzureichenden Unterlagen jedoch 

nur in einem sehr engen – hier nicht eingehaltenen – Rahmen zugelas-

sen. Weitere Ermittlungen des Gerichts oder des Finanzamts, etwa im 

Wege der Amtshilfe, seien nicht erforderlich.

Das Finanzgericht Düsseldorf hat die Revision zum Bundesfinanzhof 

wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen.

FG Düsseldorf, Pressemitteilung vom 01.12.2016 zum Urteil 16 K 

3383/10 vom 03.11.2016
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Erbbaugrundstück: Aufklärungspflicht beim  
Zugewinnausgleich

Nehmen beide Ehegatten in einem aus Anlass ihrer Scheidung durch-

geführten Zugewinnausgleichsverfahren zunächst irrtümlich an, dass 

ein von ihnen auf einem Erbbaugrundstück gemeinsam errichtetes 

Haus in ihrem hälftigen Miteigentum steht, kann der tatsächlich allein 

erbbauberechtigte Ehegatten den anderen über die Tatsache seines 

Alleineigentums aufzuklären haben, wenn er während des Verfahrens 

von diesem Irrtum erfährt. Das hat der 3. Senat für Familiensachen des 

OLG Hamm am 17.06.2016 beschlossen und damit die erstinstanzliche 

Entscheidung des Amtsgerichts – Familiengericht – Ahaus abgeändert.

Die beteiligten Eheleute aus einer Gemeinde im Kreis Borken schlos-

sen im Jahre 1999 die Ehe. Der heute 45 Jahre alte Ehemann war In-

haber eines Erbbaurechts an einem örtlichen Grundstück, auf dem die 

Ehegatten nach der Heirat gemeinsam ein Einfamilienhaus mit einem 

heutigen Gesamtwert von ca. 236.000 Euro errichteten. Im Jahre 2012 

trennte sich die heute 41 Jahre alte Ehefrau vom Ehemann und zog mit 

den gemeinsamen drei Kindern aus dem Haus aus. In dem in der Folge-

zeit durchgeführten Scheidungsverbundverfahren begehrte die Ehefrau 

u. a. den Zugewinnausgleich. Die insoweit angestellten Berechnungen 

beider Ehegatten gingen zunächst übereinstimmend davon aus, dass 

beide hälftige Miteigentümer des errichteten Hauses seien. Auf die-

ser Grundlage verständigten sich die Eheleute im Wege eines im Jahre 

2014 abgeschlossenen Teilvergleichs darauf, dass der Ehemann gegen 

Zahlung von 15.000 Euro sämtliche vermögensrechtlichen Ansprüche 

der Ehefrau ausgleicht. Nach dem Abschluss des Vergleiches erfuhr die 

Ehefrau, dass ihr Mann alleiniger Inhaber des Erbbaubrechts war. Dieser 

Umstand war dem Ehemann aus Anlass einer Überprüfung des Erbbau-

rechts einige Wochen vor dem Vergleichsabschluss bekannt, im Schei-

dungsverfahren dann aber von ihm nicht mitgeteilt worden. Nachdem 

der Ehefrau die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse bekannt gewor-

den waren, hat sie den Teilvergleich angefochten und die Fortsetzung 

des Zugewinnausgleichsverfahrens verlangt. Dem ist das Amtsgericht 

– Familiengericht – Ahaus mit dem angefochtenen Beschluss nicht ge-

folgt, weil es den Teilvergleich als wirksam angesehen hat.

Die Beschwerde der Ehefrau war erfolgreich. Der 3. Senat für Famili-

ensachen des Oberlandesgerichts Hamm hat festgestellt, dass das er-

stinstanzliche Verfahren auf Ausgleich des Zugewinns fortzuführen ist. 

Den Teilvergleich habe die Ehefrau, so der Senat, wirksam angefochten. 

Beim Vergleichsschluss sei sie von ihrem Ehemann über ihr vermeint-

liches hälftiges Miteigentum an dem Haus – von dem die Eheleute 

zunächst über lange Zeit hinweg übereinstimmend ausgegangen wa-

ren – durch bewusst unterlassene Aufklärung arglistig getäuscht wor-

den und deswegen zur Anfechtung berechtigt. Die ihm noch vor dem 

Vergleichsschluss bekannt gewordene Rechtstatsache, dass aufgrund 

seines alleinigen Erbbaurechts an dem Grundstück auch das Eigentum 

an dem hierauf gemeinsam errichteten Haus allein ihm zustehe, habe 

der Ehemann im vorliegenden Fall ungefragt offenbaren müssen. In 

der Annahme ihres hälftigen Miteigentums am Haus habe die Ehefrau 

einen erheblich geringeren Zugewinnausgleichsanspruch errechnet. 

Die Fehlvorstellung über die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse an 

dem Haus – bei der es sich nicht etwa um eine den anderen Ehegatten 

nicht zur Aufklärung verpflichtende rein rechtlich falsche Beurteilung 

handele – sei für ihre Zustimmung zum Vergleich ausschlaggebend 

gewesen. Nachdem beide Eheleute im Verfahren über einen längeren 

Zeitraum und auch übereinstimmend von ihrem Miteigentum ausge-

gangen seien, sei die Ehefrau nicht mehr gehalten gewesen, diese Tat-

sache vor dem Vergleichsabschluss zu überprüfen. Demgegenüber sei 

der Ehemann, der die Fehlvorstellung durch seinen Vortrag zunächst 

noch bekräftigt habe, nach Bekanntwerden der tatsächlichen Eigen-

tumsverhältnisse gehalten gewesen, diese im Verfahren ungefragt zu 

offenbaren. Ihm sei bekannt gewesen, dass der vom hälftigen Mitei-

gentum ausgehende Vergleichsbetrag seine Ehefrau wirtschaftlich 

erheblich benachteilige und sie beim Aufdecken der Fehlvorstellung 

einen deutlich höheren Zugewinnausgleich fordern würde.

OLG Hamm, Pressemitteilung vom 16.08.2016 zum Beschluss 3 UF 

47/15 vom 17.06.2016 (rkr)

Laminat gegen Teppich darf auch gegen Mieter- 
Willen ausgetauscht werden

Befindet sich in einer Mietwohnung ein Teppichboden, der wegen star-

ker Abnutzung ausgetauscht werden muss, so darf die Vermieterin den 

Boden gegebenenfalls auch gegen den Willen des Mieters durch Lami-

nat ersetzen. 
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Das Amtsgericht Stuttgart ist der Meinung, dass das im Rahmen der so 

genannten Erhaltungspflicht hinzunehmen sein könne. Das gelte auf 

jeden Fall bei Veränderungen an der Mietsache, die unwesentlich und 

ohne Wertverlust durchgeführt werden. 

Das Gericht machte auch deutlich, dass im Gegenzug der Vermieter 

die Pflicht hat, bei Beseitigung von Schäden möglichst den ursprüngli-

chen Zustand wieder herzustellen.

Weil der Einbau von Laminat es dem Mieter aber weiterhin ermöglicht, 

die Wohnung „in gewohntem Umfang“ zu nutzen und die Mietsache 

auch nicht grundlegend verändert wird (sondern nur in einem Ausstat-

tungsmerkmal, ohne Wertverlust), so müsse der Austausch geduldet 

werden. 

Außerdem zogen hier die Argumente, dass Laminat länger haltbar, hy-

gienischer und pflegeleichter ist. Dadurch muss seltener renoviert und 

weniger Zeit und Geld investiert werden.

AmG Stuttgart, 34 C 3588/14 vom 06.10.2014

BAföG: Schadenersatzpflicht eines Vaters wegen 
unvollständiger Angaben um bei ordnungsgemäßen 
Angaben zu gewährenden Leistungsanteil zu kürzen

Beruht die Leistung von Ausbildungsförderung nach dem Bundesaus-

bildungsförderungsgesetz (BAföG) an einen Auszubildenden darauf, 

dass dessen Vater vorsätzlich unvollständige Angaben zu seinen Ein-

kommensverhältnissen gemacht hat, und ist dieser deshalb zur Leis-

tung von Schadenersatz gegenüber dem Amt für Ausbildungsförderung 

verpflichtet, hat er nicht auch den Betrag zu ersetzen, den der Sohn bei 

vollständigen Angaben als Ausbildungsförderung hätte erhalten müs-

sen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden.

Das Amt für Ausbildungsförderung des Beklagten bewilligte dem Sohn 

des Klägers für das Jahr 2010 Ausbildungsförderung. Dabei rechnete es 

im Einklang mit der gesetzlichen Vorgabe das Einkommen seiner Eltern 

im vorletzten Jahr vor Beginn des Bewilligungszeitraums, hier also im 

Jahr 2008, an. Weil der Kläger mitteilte, er werde im Jahr 2010 ein we-

sentlich niedrigeres Einkommen als im Jahr 2008 beziehen, stellte der 

Sohn einen so genannten Aktualisierungsantrag mit dem Ziel, bei der 

Berechnung das voraussichtliche Einkommen des Klägers im Jahr 2010 

zugrunde zu legen. Diesem Antrag gab das Amt für Ausbildungsförde-

rung auf der Grundlage der Angaben des Klägers unter dem Vorbehalt 

der Rückforderung statt und gewährte für das Jahr 2010 Ausbildungs-

förderung in Höhe von etwa 5.400 Euro.

In dem Antragsformular hatte der Kläger nicht darauf hingewiesen, 

dass ihm für September 2010 die Zahlung einer Abfindung in Höhe 

von etwa 58.000 Euro zugesagt worden war, die auch geleistet wurde. 

Nachdem das Amt für Ausbildungsförderung davon Kenntnis erlangte, 

forderte es den Kläger zum Ersatz der für 2010 geleisteten Förderung 

auf. Dagegen hat der Kläger Klage mit dem Ziel erhoben, den Bescheid 

insoweit aufzuheben, als mit ihm der Ersatz eines höheren Betrages als 

etwa 1.400 Euro gefordert werde. Die Differenz zwischen diesem Be-

trag und der erbrachten Förderung in Höhe von etwa 4.000 Euro habe 

er nicht zu ersetzen, weil in diesem Umfang auch dann hätte gefördert 

werden müssen, wenn er vollständige Angaben über sein Einkommen 

gemacht hätte. Während das Verwaltungsgericht (VG) der Klage statt-

gegeben hat, hat das Oberverwaltungsgericht sie abgewiesen.

Das BVerwG hat der Revision des Klägers stattgegeben. Dieser habe 

die Leistung von Ausbildungsförderung durch vorsätzlich unvollstän-

dige Angaben über sein voraussichtliches Einkommen im Jahr 2010 

herbeigeführt und sei deshalb nach § 47a BAföG verpflichtet, den 

für seinen Sohn zu Unrecht geleisteten Förderungsbetrag zu erset-

zen. Der Umfang der Ersatzpflicht richte sich nach den Grundsätzen 

des zivilrechtlichen Schadenersatzrechts. Deshalb sei der zu Unrecht 

geleistete Betrag derjenige, der zivilrechtlich als Schaden anzusehen 

ist. Nach den zivilrechtlichen Maßstäben sei zu berücksichtigen, dass 

der Aktualisierungsantrag bei vollständigen und zutreffenden Anga-

ben des Klägers zu seinem voraussichtlichen Einkommen im Jahr 2010 

abgelehnt und seinem Sohn Ausbildungsförderung auf der Grundlage 

der Einkommensverhältnisse der Eltern im Jahr 2008 geleistet wor-

den wäre. Hinsichtlich dieses Betrages sei dem Amt für Ausbildungs-

förderung durch die unvollständige Angabe des Klägers kein Schaden 

entstanden. Der zu ersetzende Betrag bestehe also – wovon das VG 

zutreffend ausgegangen sei – in der Differenz dieses Förderungsbetra-

ges und der tatsächlich erbrachten Leistung.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 27.10.2016, BVerwG 5 C 55.15


